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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen ei-
nes Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erschei-
nen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im 
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Bei Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor Erscheinungstermin ist der Anzeigenbetrag zu 80 % fällig, bei Stornierung 
vor dieser Frist werden dem Auftraggeber 40 % des Anzeigenpreises als außerordentliche Aufwandsvergütung berechnet. Die 
Stornierung von Anzeigen muss schriftlich beim Verlag erfolgen. Bei Stornierung von Mehrfachschaltungen vor Ablauf des An-
zeigenauftrages werden eventuelle Nachlässe, die auf Basis des Vertragsabschlusses einer Mehrfachschaltung gewährt wur-
den, gemäß der aktuell gültigen Anzeigenpreisliste nachberechnet. Diese Regelung gilt ebenfalls, wenn zusätzliche kostenlose 
Inserate als Natura-lrabatte (z. B. Promotion) vereinbart wurden.

6. Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie im Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auf-
tragsvoraussetzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von mind. 15 %.

7. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen des Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

9. Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und 
Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, 
aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, 
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. Der Verlag übernimmt keine Haftung für gelieferte Anzeigen, Bild- und Textmaterial. Diese müssen frei von Rechten Drit-
ter sein.

12. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebe-
nen Möglichkeiten.

13. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Reklamationen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich 
beim Verlag geltend gemacht werden.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen vorherige schriftliche Erklärung der Kostenübernahme durch 
den Auftraggeber geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitge-
teilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

15. Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des Verlages.

16. Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Ab-
züge werden kostenpflichtig nachbelastet.

17. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z. B. Mahnspesen von Euro 8,50 pro Mahnung) und Verzugszinsen von 1 % 
pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den Verzugszinsen und -kosten die effekti-
ven Inkassokosten (mind. 7 % des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen gemäß Tarif) oder die Beitreibungs- und 
Prozesskosten zu übernehmen. Bei Einklagungen von Forderungen entfällt der Anspruch auf gewährte Nachlässe / Rabatte und 
wird nachbelastet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

18.  Der Verlag ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtre-
tung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar.

10. Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder 
wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht termingerecht abgeliefert werden kann. 
Die Verrechnung ist nicht zulässig.

21. Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satzarbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

22. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preismin-
derung berechtigter Mangel, wenn sie mehr als 25 % beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung en-
det mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist der Sitz des Verlages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG 

(im folgenden Verlag genannt)
(Stand Februar 2009)
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Das TOP Magazin Brandenburg gehört seit über 5 Jahren zu den führenden regionalen Business- und Gesellschafts-Magazinen für TOP-Entscheider der Region Brandenburg 
und bietet seinen Lesern einen Themenmix aus niveauvollen Beiträgen in den Rubriken Business, Mode, Gesundheit, Beauty, Wellness, Mobilität, Immobilien, Golf, Gastlichkeit, 
Kultur, Menschen und Reisen, den Shopping-Guide TOP Adressen sowie einen langfristigen Veranstaltungskalender. Jetzt wird es durch die Regionalausgaben noch lokaler!
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In Brandenburg und im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern warten zahlreiche Hotels und Thermalbäder                      mit erfrischenden Wohlfühlangeboten auf

w e l l n e s s

Wohl kaum ein anderer Begriff hat den 
Tourismus in den vergangenen Jahres so 
stark verändert wie „Wellness“. Im Wettbe-
werb um den anspruchsvollen Gast kommt 
kaum ein Hotel mehr ohne ein Schwimm-
bad oder zumindest einen Whirlpool, meh-
rere Saunen, einen gut bestückten Fitness-
raum und ein vielfältiges Massageangebot 
aus. Auch wenn sich nicht jeder Gast mit 
der gleichen Intensität während seines Auf-
enthaltes in den Bademantel schwingt, so 
gehört das Niveau des Wohlfühlbereichs 
zu den wichtigsten Auswahlkriterien. Der 
Brandenburger Tourismus wäre ohne die 
zahlreichen Thermen rund um Berlin gar 
nicht mehr vorstellbar. Hier findet jeder ga-
rantiert den passenden Ort für ein gesun-
des Freizeitvergnügen. Mecklenburg-Vor-
pommern verbindet die Angebote unterm 
Hallendach noch mit der ausgezeichneten 
Wirkung des Meeresklimas.

Wohlfühlatmosphäre in    Wellness-Oasen 

10 bis 12 Millionen Euro gehen und um 
technisch hoch anspruchsvolle Riesen-
Schornsteine, wie sie in Boxberg in der 
Lausitz zurückgebaut werden. Das Un-
ternehmen übernimmt außerdem As-
bestsanierung, Schadstoffsanierung im 
Boden sowie das Beseitigen von Konta-
minationen.
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TVF steht für ThyssenKrupp 
(T), VEAG (V) und Flächen-
recycling (F)
Das Unternehmen für Flächenrecyc-
ling wurde 1994 von den Konzernen 
ThyssenKrupp und VEAG gemein-
sam gegründet und gehört heute zu 
den größten Abbruchunternehmen in 

Deutschland. 2006 übernahm TVF Alt-
wert vom Land die Management-Ge-
sellschaft „Brandenburgische Boden“ 
(BBG). Die Unternehmensgruppe hat 
eine solide Basis. Hauptkunde der BBG 
ist das Finanzministerium des Landes 
Brandenburg. Verwaltet, vermarktet 
und saniert werden ehemalige Militär-

Dass Frank Marczinek nicht nur als 
Unternehmer ein Machertyp ist, 
merkt man schon daran, wie er federnd 
die letzten Treppenstufen zu seinem 
Büro nimmt, manchmal sind es gleich 
zwei mit einem Mal. Der 47-Jährige hält 
sich, wie sich bald herausstellt, fit mit 
Fahrradfahren, Squash, Badminton und 
Kampfsport. Er ist im Vorstand vom 
Verein „Kase Karate Do“, Karate ist seine 
Hauptdisziplin – eine, bei der viel Wert 
auf körperliche Kondition gelegt wird, 
auf Beweglichkeit und Schnellkraft. 

Abriss von der Stange gibt es 
nicht, jeder Auftrag ist anders 
Besonders beweglich und schnell ist 
Marczinek auch in seinen Entschei-
dungen. Das ist von Vorteil, weil ein 
perfekter Rückbau auch Abbruch-Ex-

08 

perten vor große Herausforderungen 
stellen kann. Man muss innovativ sein 
und am Ball bleiben, was neue Abriss-
Technologien angeht. Stets ist höchs-
te Präzision gefragt, und kein Objekt 
ist direkt mit einem anderen vergleich-
bar. „Jedes unserer Projekte ist ein Uni-
kat. Wir basteln an Anlagen herum, die 

zwischen 150 und 5 Jahre alt sind“, sagt 
er und erzählt von der Berliner Infobox, 
die seine Firma im Jahr 2000 zurückge-
baut hat. Zu den kleinsten Aufträgen 
seiner TVF Altwert GmbH gehört der 
Einfamilienhaus-Abriss, zu den größten 
der Rückbau kompletter Kraftwerke. Da 
kann es um ein Auftragsvolumen von 

Wer sich an die eigene Kindheit erinnert 
oder den Nachwuchs beobachtet, weiß, dass 
nicht nur Häuser-Aufbauen Spaß macht. 
Mindestens genauso gern reißen Kinder ih-
re Werke wieder ein. Später, im Erwachse nen - 
 leben, stellt man sich die Frage danach, wie 
man das richtig macht, und wer so etwas 
gut kann? Unternehmer Frank Marczinek 
und seine Mitarbeiter kommen nicht ein-
fach mit der Abrissbirne, sprengen weg und 
machen platt. Nein, sie bereiten den Nähr-
boden für einen Neubeginn auf ehemaligen 
Industrie- und Militärflächen. Wir trafen 
den Herrn über viele Brandenburger und 
Berliner Industriebrachen in seinem Büro 
hoch über den Dächern von Adlershof. 

Die TVF Altwert GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen 
für den Rückbau alter Militär- und Industrieanlagen

Einfach
umwerfend

B U S I N E S S

sagt er und würdigt damit den großen 
Einsatz für das Gelingen dieser sehr in-
spirierenden Veranstaltung. 

Inzwischen gibt es vielerorts publi-
kumswirksam inszenierte Nächte, die 
sich den Museen, den Künsten oder der 
Wissenschaft widmen. Doch Cottbus 
will mehr bieten. „Bei uns ist Mitma-
chen angesagt“, lobt Szymanski. Man 
könne sich zwar auch berieseln lassen, 
aber viel mehr Spaß mache die aktive 
Teilnahme. Beste Adressen dafür seien 
das Staatstheater, die Brandenburgische 
Technische Universität und zahlreiche 

k u l t u r

Institute. Hier besteht tatsächlich bei 
jeder „Nacht der kreativen Köpfe“ die 
Möglichkeit, mal in ein Lieblingskos-
tüm zu schlüpfen, auf der Bühne eine 
Arie hinzulegen, den perfekten theatra-
lischen Mord darzustellen oder sich als 
Brückenkonstrukteur zu versuchen.

Frieda stiehlt allen 
Attraktionen die Show 
Jede Veranstaltung braucht natürlich 
möglichst ein besonderes Aushänge-
schild. Das garantierte bei der Auflage 
2008 der Vattenfall-Konzern. Er stellte 

mit „Frieda“ eine wahre Sensation der 
Öffentlichkeit vor. Die Dame war im 
Jahre 2007 im Tagebau Jänschwalde 
entdeckt worden – als Skelett. Ihr Alter 
schätzten Archäologen auf etwa 1600 
Jahre. Sie lebte also in der römischen 
Kaiserzeit. Da sie als germanische Frau 
in einem Grab identifiziert wurde, er-
hielt der überraschende Fund von den 
beteiligten Wissenschaftlern den schö-
nen und alten Namen „Frieda“. Hun-
derte Neugierige ließen sich die Chan-
ce nicht entgehen, in der Cottbuser 
Hauptverwaltung von Vattenfall einen 

Nach der überaus erfolgreichen Pre-
miere der Veranstaltung im Herbst 
2007 stand für alle Akteure fest: So 
eine Präsentation von Kultur und Wis-
senschaft muss zur guten Tradition 
werden. Oberbürgermeister Frank Szy-
manski hat dabei nicht nur das Symbol 
eines sehr attraktiven Schaufensters im 
Blick. „Wir sind dankbar für das Enga-
gement so vieler Menschen in Cottbus“, 
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Zum zweiten Mal präsentierte die Lausitz-Metropole ihre kreativen Köpfe einem begeisterten Publikum

Es mag etwas verwegen klingen, schon nach der zweiten Auflage einer Veranstaltung von einem Erfolgsmodell 
zu sprechen. Aber bei einer Erfindung aus Cottbus muss sich kein Prophet vor einer Enttäuschung fürchten. Die 
„Nacht der kreativen Köpfe“ wird garantiert auch künftig ein Markenzeichen der Lausitzmetropole sein. Ihre 
Wirkung bleibt nicht auf das fünfstündige Programm an ganz unterschiedlichen Orten begrenzt. Schließlich ler-
nen sowohl Einheimische als auch Gäste auf höchst unterhaltsame Art die Potenziale der Stadt kennen und 
stärken damit den ohnehin schon guten Ruf von Cottbus.

Die klügste Cottbuser Nacht

Vorteile der Regionalausgabe Brandenburg Süd
• �starke Präsenz Ihres Geschäftes durch punktgenaue Verteilung 

direkt in Ihrer Region Brandenburg Süd
• �dreimonatige Lese- und Werbewirkung
• �günstiges Preis-Leistungsverhältnis
• �Präsentation Ihres Geschäftes in hochwertigem Umfeld
• �Verbindung mit der bekannten Marke TOP Magazin 
• �Integriert in das TOP Magazin Brandenburg

Regionalausgabe im TOP Magazin Brandenburg!
Die neue Regionalausgabe des TOP Magazin Brandenburg, Ausgabe Bran-
denburg Süd, stellt den lokalen Bezug und die Nähe zu den Menschen Ihrer 
Region her. Anspruchsvolle redaktionelle Berichte und Neuigkeiten aus dem 
Brandenburger Süden, interessante Geschichten, Porträts und Nachrichten 
aus Ihrer Nachbarschaft. 16–48 Seiten, die Ihre Kunden lieben werden, 
eingebunden in das TOP Magazin Brandenburg, verteilt vor Ihrer Haustür – 
das ist die Regionalausgabe, Ausgabe Brandenburg Süd, im TOP Magazin 
Brandenburg.

TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG · St.Nr. 14/691/69891 · Komplementärin: TMM TOP Marketing und Medien Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Jürgen H. Blunck · HRA 37903 B · DE248476333 · Kantstraße 151, 10623 Berlin · Tel: 030 20 62 67 3 · Fax: 030 20 62 67 50 

ISDN: 030 20 62 67 54 · E-Mail: mail@tmm.de · www.tmm.de

Stand: Januar 2010 · Änderungen vorbehalten.
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sind, bedingen einen Aufschlag von 15 Prozent.  
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Format                         Maße Satzspiegel	        Preis in €*
1/1 Seite	 185 x 275 mm	 840,00 €
1/2 Seite quer	 185 x 133 mm	 470,00 €
1/3 Seite quer	 185 x   90 mm	 330,00 €
1/3 Seite hoch	  67 x 275 mm	 330,00 €
1/4 Seite hoch	 95,5 x 133 mm	  270,00 €
1/6 Seite hoch	      67 x 133 mm	 170,00 €
1/9 Seite hoch	      67 x   85 mm	 130,00 €

Zuschlag für Text und Gestaltung einer 1/1 Seite PR	 200,00 €

Technische Daten:
Magazinformat:	 218 x 300 mm
Drucktechnik:	 Offset (54–60er Raster)
Farbigkeit:	 4c (Euroskala)
Verarbeitung:	 Klebebindung

Erscheinungsweise: 	� quartalsweise in eine Teilauflage des  
TOP Magazin Brandenburg integriert

Gesamtauflage: 	 15 000 Exemplare 
Geschäftsbedingungen:	�Es gelten die Allgemeinen Geschäfts

bedingungen des Verlages
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1/6

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.tmm.de oder erhalten Sie auf Wunsch per E-Mail: mail@tmm.de

T O P  G U I D E  B r a n d e n b u r g
Ausgabe Brandenburg Süd

M E D I A D A T E N

Brandenburg Süd

Verteilung in der Region Brandenburg Süd:
Die Verteilung erfolgt über eine geprüfte Geschäftsauslage im 
hochwertigen Einzelhandel in den zentralen Gebieten und deren 
näheren Umkreis in der Region Brandenburg Süd. U.a.: Königs 
Wusterhausen, Lübben, Lübbenau, Finsterwalde, Herzberg, Bad 
Liebenwerda, Lauchhammer, Senftenberg, Spremberg, Guben,  
Luckau, Cottbus, Ludwigsfelde.


